
Erklärung zur ELER-Förderung der Umsatzsteuer 
Förder-Registriernummer der/des Begünstigten 

Nation BL LK Gemeinde Betrieb 

276 03              

  
Erklärung der/des Begünstigten 
Name und Adresse der/des Begünstigten 

      

Steuernummer 
      

 
Benennung des Vorhabens 

      

Die Vorkalkulation der Gesamtausgaben des beantragten Vorhabens enthält Umsatzsteuerbeträge 
☐ ja  ☐ nein 
 
Ich erkläre/Wir erklären zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

☐ berechtigt zu sein  ☐ nicht berechtigt zu sein  ☐ teilweise berechtigt zu sein * 

* Erläuterung für welche Bereiche eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht und für welche nicht: 

      

 

 

 
Sofern vorstehend erklärt wurde, dass für dieses Vorhaben gemäß § 15 UStG keine Vorsteuerab-

zugsberechtigung bzw. teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung vorliegt, erkläre ich mit meiner Un-

terschrift/erklären wir mit unserer Unterschrift, dass im Rahmen dieses Vorhabens bzw. o. g. Be-

reiche dieses Vorhabens von mir/uns die Umsatzsteuer tatsächlich und endgültig gezahlt wird und 

ich/wir dafür nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt bin/sind. 

 

Sollte sich zukünftig an der Vorsteuerabzugsberechtigung etwas ändern und ich/wir doch zum 

Vorsteuerabzug berechtigt werden, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, dies gegenüber der 

Bewilligungsstelle anzuzeigen und die auf die geförderte Umsatzsteuer entfallende Förderung ggf. 

zurückzuzahlen. Änderungen sind denkbar durch: 

- Ausübung nachträglicher Optionsmöglichkeiten gemäß § 24 Absatz 4 UStG für bislang pauschal 

besteuernde land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

- § 19 Absatz 2 UStG für so genannte Kleinunternehmer 

- erstmalige Aufnahme oder Wechsel einer unternehmerischen Tätigkeit im Sinne des § 2 UStG 

 

In Bezug auf sämtliche Daten, die im Zusammenhang mit dem vorgenannten Vorhaben stehen, 

erkläre ich/erklären wir den Verzicht auf die Einhaltung des Steuergeheimnisses nach § 30 Absatz 

4 Nummer 3 Abgabenordnung (AO) und entbinde/n den unabhängigen Dritten (Steuerberater/in, 

Wirtschaftsprüfer/in, kommunales Rechnungsprüfungsamt, Prüfstelle des Wasserverbandstages 

e. V. oder kirchlicher Körperschaften) von der Verschwiegenheitsverpflichtung. 

 

A
nl

ag
e 

9.
1 

ID
A

 V
2,

 S
ta

nd
 3

1.
08

.2
01

6 



 
- Sofern ich/wir einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führe/n, der zur Umsatzsteuer veranlagt 

wird und insoweit zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, bestätige ich/bestätigen wir ausdrücklich, 

dass die im Zusammenhang mit der ELER-Förderung geförderten Investitionen für den gesam-

ten Bewilligungszeitraum ausschließlich im nicht unternehmerischen (ideellen) Bereich einge-

setzt werden. 

 

- Sofern ich/wir zusätzlich zu meinem/unserem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, wenn die-

ser der Besteuerung gem. § 24 UStG nach Durchschnittssätzen unterliegt und insoweit nicht 

zum Vorsteuerabzug berechtigt, einen weiteren Betrieb, Nebenbetrieb oder Teilbetrieb führe/n, 

mit dessen Umsätzen ich/wir zur Umsatzsteuer zu veranlagen und insoweit zum Vorsteuerab-

zug berechtigt bin/sind, bestätige ich/bestätigen wir ausdrücklich, dass die im Zusammenhang 

mit der ELER-Förderung geförderten Investitionen für den gesamten Bewilligungszeitraum 

ausschließlich im nicht zum Vorsteuerabzug berechtigenden Unternehmensteil eingesetzt wer-

den. 

 

Mir/Uns ist bewusst, dass  

- aufgrund vorstehender Angaben eine Förderung der Umsatzsteuer u. a. mit Mitteln der EU 

erfolgt, die voraussetzt, dass in den zur Erstattung vorzulegenden Rechnungen die von mir/uns 

zu zahlende Umsatzsteuer tatsächlich und endgültig geleistet wird; 

 

- ich/wir bis zur ersten Auszahlung eine formlose Bescheinigung eines unabhängigen Dritten 

(Steuerberater/in, Wirtschaftsprüfer/in, kommunales Rechnungsprüfungsamt, Prüfstelle Was-

serverbandstag e. V. oder kirchlicher Körperschaft) vorzulegen habe/n, die die fehlende Vor-

steuerabzugsberechtigung bestätigt. Zur Schlusszahlung ist eine solche Bescheinigung neu 

vorzulegen, wenn die Erstbescheinigung älter als zwölf Monate ist; 

 

- falsche Angaben in diesem Zusammenhang eine subventionserhebliche Tatsache im Sinne 

des § 264 Strafgesetzbuch (Subventionsbetrug) sein können; 

 

- ich/wir nach § 1 des niedersächsischen Subventionsgesetzes vom 22.06.1977 (Nds. GVBl. S. 

189 – VORIS 77000 02 00 00 000) i. V. m. § 3 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 

(BGBl. I S. 2034, 2037) in der Fassung vom 25.09.1990 (BGBl. I S. 2106) verpflichtet bin/sind, 

der bewilligenden Stelle Abweichungen vom Förderantrag, insbesondere Änderungen zur Vor-

steuerabzugsberechtigung oder zur Unternehmereigenschaft, anzuzeigen; 

 

- ich/wir im Falle einer späteren Kontrolle ggf. eine aktuelle Bescheinigung vorzulegen ha-

be/haben. 

 
 
Ort, Datum  Unterschrift/en und ggf. Unternehmensstempel 
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Information zur Förderung von Umsatzsteuer mit Mitteln des Europäischen  
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 

 
Sie haben im Rahmen eines ELER-Förderantrages für die Förderung von Umsatzsteuer (USt) zu 
erklären, ob Sie für das beantragte Vorhaben oder Teile davon ganz oder teilweise vorsteuerab-
zugsberechtigt sind. Im Falle der teilweisen Vorsteuerabzugsberechtigung hat in der Erklärung 
eine klare Abgrenzung der zum Vorsteuerabzug berechtigenden und nichtberechtigenden Projekt-
teile zu erfolgen. Im Falle einer teilweisen Vorsteuerabzugsberechtigung ist von der Bewilligungs-
stelle nur die USt als förderfähige Ausgabe anzuerkennen, die nicht dem Vorsteuerabzug unter-
liegt. 
 
Eine Förderung der Umsatzsteuer ist nach Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 nur dann zulässig, wenn Sie für das Fördervorhaben nicht zum Vorsteuerabzug 
gemäß § 15 UStG berechtigt sind. Aus diesem Grund ist Ihre Angabe im Förderantrag seitens Ih-
rer zuständigen Bewilligungsstelle zu prüfen und die Bescheinigung eines unabhängigen Dritten zu 
verlangen.  
Dieser Dritte kann sein: Steuerberater/in, Wirtschaftsprüfer/in, im Falle kommunaler Begünstigter 
ein kommunales Rechnungsprüfungsamt, für Wasser- und Bodenverbände die Prüfstelle des 
Wasserverbandstages e. V. oder für kirchliche Körperschaften deren Prüfstelle (siehe unten). 
 
Bis zur ersten Auszahlung ist eine Bescheinigung vorzulegen, die bestätigt, dass Sie für das För-
dervorhaben nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. Außerdem muss Auskunft darüber gegeben 
werden, ob für Sie grundsätzlich noch Optionsmöglichkeiten bestehen, die nachträglich zu einer 
Vorsteuerabzugsberechtigung führen könnten (z. B. § 24 Absatz 4 UStG für bislang pauschal be-
steuernde Land- und Forstwirte oder § 19 Absatz 2 UStG für so genannte Kleinunternehmer).  
 
Im Fall kommunaler Begünstigter, Wasser- und Bodenverbänden oder kirchlicher Körperschaften 
kann die Bescheinigung durch ein kommunales Rechnungsprüfungsamt bzw. die Prüfstelle des 
Wasserverbandstages e. V. oder der kirchlichen Körperschaft erstellt werden. Sie ist mit dem Zu-
satz zu versehen, dass sich die ausstellende Stelle zur Unterstützung eventueller späterer Kontrol-
len durch die Behörden des EU-Zahlstellenverfahrens verpflichtet. 
 
Hinweise: 
Während der Gültigkeit der Bescheinigung können weitere Zahlungen von Fördermitteln inklusive 
Umsatzsteuererstattung erfolgen. Nach Ablauf der Gültigkeit sind weitere Zahlungen von Förder-
mitteln inklusive Umsatzsteuererstattung nur nach Vorlage einer Anschlussbescheinigung möglich.  
 
Sofern die Bescheinigung unbefristet ergeht, ist das Fortbestehen der bescheinigten Inhalte mit 
Einreichung des Auszahlungsantrags zur Schlusszahlung für das Fördervorhaben mit einer An-
schlussbescheinigung zu bestätigen, sofern die vorherige Bescheinigung zu diesem Zeitpunkt älter 
als zwölf Monate ist. 
 
Änderungen zur Vorsteuerabzugsberechtigung sind Ihrer zuständigen Bewilligungsstelle unverzüg-
lich anzuzeigen. 
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